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c) Schwermetalle – Umweltprogramm der Vereinten im Bewußtseinder zusätzlichen negativen wirtschaftlichen
Nationen in Zusammenarbeit mit dem Interinstitutionellen und sozialen Auswirkungen der israelischen Siedlungen auf
Programm für den umweltverträglichen Umgang mit Chemika- die palästinensischen und anderen arabischen natürlichen
lien; Ressourcen, insbesondere der Enteignung von Land und der

d) radioaktive Stoffe – Internationale Atomenergie-
Organisation;

e) Nährstoffe und Aufwirbelung von Sedimenten –
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen;

 f) Öle (Kohlenwasserstoffe) und Müll – Internationale
Seeschiffahrts-Organisation;

g) physische Veränderungen, namentlich von Lebens-
räumen, und Zerstörung bedrohter Gebiete – Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen;

10. beschließt, auf ihrer Sondertagung, die gemäß ihrer 1.nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekre-
Resolution 50/113 vom 20. Dezember 1995 im Juni 1997 tärs ;
stattfinden wird, konkrete Regelungen für die Einbindung der
Ergebnisse der in Ziffer 7c) vorgesehenen regelmäßigen
zwischenstaatlichen Überprüfungen in die künftige Tätigkeit
der Kommission für bestandfähige Entwicklung im Zu-
sammenhang mit der Überwachung der Durchführung und der
Weiterverfolgung der Agenda 21, insbesondere des
Kapitels 17, zu treffen.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/190. Ständige Souveränität des palästinensischen Volkes
in dem besetzten palästinensischen Gebiet, ein- 4. anerkenntdas Recht des palästinensischen Volkes, im
schließlich Jerusalems, und der arabischen Bevöl- Falle der Ausbeutung, des Verlusts, der Erschöpfung oder der
kerung des besetzten syrischen Golan über ihre Gefährdung seiner natürlichen Ressourcen Rückerstattung zu
natürlichen Ressourcen verlangen, und gibt der Hoffnung Ausdruck, daß diese Frage

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf die Resolution 1996/40 des Wirtschafts- Seite behandelt wird;
und Sozialrats vom 26. Juli 1996,

in Bekräftigungdes Grundsatzes der ständigen Souveränität fünfzigsten Tagung Bericht über die Durchführung dieser
der unter fremder Besetzung stehenden Völker über ihre Resolution zu erstatten, und beschließt, den Punkt "Ständige
natürlichen Ressourcen, Souveränität des palästinensischen Volkes in dem besetzten

geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten
Nationen, in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewaltsamen
Gebietserwerbs und unter Hinweis auf die Resolutionen des
Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967) vom
22. November 1967, 465 (1980) vom 1. März 1980 und 497 86. Plenarsitzung
(1981) vom 17. Dezember 1981, 16. Dezember 1996

in Bekräftigungder Anwendbarkeit des Genfer Abkom-
mens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten auf das besetzte palästinensische Gebiet,99

einschließlich Jerusalems, und andere seit 1967 von Israel
besetzte arabische Gebiete,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnisüber die Ausbeutung der
natürlichen Ressourcen des besetzten palästinensischen Ge-
biets, einschließlich Jerusalems, und anderer seit 1967 von
Israel besetzter arabischer Gebiete durch die Besatzungsmacht
Israel,

zwangsweisen Abzweigung von Wasservorräten,

mit Genugtuungüber den am 30. Oktober 1991 in Madrid
in Gang gesetzten Nahostfriedensprozeß, der auf den Resolu-
tionen des Sicherheitsrats 242 (1967), 338 (1973) vom
22. Oktober 1973 und 425 (1978) vom 19. März 1978 und
dem Grundsatz "Land gegen Frieden" beruht, insbesondere auf
den beiden in dem Abkommen vom 4. Mai 1994 über den
Gazastreifen und das Gebiet von Jericho sowie dem100

Interimsabkommen vom 28. September 1995 über das West-
jordanland und den Gazastreifen enthaltenen Durchführungs-
abkommen,
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2. bekräftigtdas unveräußerliche Recht des palästinensi-
schen Volkes und der Bevölkerung des besetzten syrischen
Golan auf ihre natürlichen Ressourcen, namentlich ihr Recht
auf Land und Wasser;

3. fordertdie Besatzungsmacht Israelauf, die natürlichen
Ressourcen in dem besetzten palästinensischen Gebiet, ein-
schließlich Jerusalems, und dem besetzten syrischen Golan
weder auszubeuten noch zu gefährden noch ihren Verlust oder
ihre Erschöpfung zu verursachen;

im Rahmen der den endgültigenStatus betreffenden Verhand-
lungen zwischen der palästinensischen und der israelischen

5. ersuchtden Generalsekretär, ihr auf ihrer zweiund-

palästinensischen Gebiet, einschließlich Jerusalems, und der
arabischen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan über
ihre natürlichen Ressourcen" in die Tagesordnung ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

51/191. Erklärung der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion und Bestechung bei internationalen Handels-
geschäften

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 3514 (XXX) vom
15. Dezember 1975, in der sie unter anderem alle korrupten

Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. A/51/135-E/1996/51.99

A/49/180-S/1994/727, Anhang; siehe Official Records of the Security100

Council, Forty-ninth Year, Supplement for April, May and June 1994,
Dokument S/1994/727.
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